
 

 

ABWÄGUNGSTABELLE  

Bearbeitungsstand: 06.04.2020 

Vertraulich, dem Datenschutz unterlegen! 

zu den eingegangenen Stellungnahmen der Behörden,  

sonstiger Träger öffentlicher Belange und der Öffentlichkeit im Rahmen der 

Öffentlichen Auslegung vom 29.04.2019 bis 11.06.2019 

(gem. § 3 Abs. 2 BauGB) 

und der 

Benachrichtigung und Einholung von Stellungnahmen der Behörden und sonstiger Träger 

öffentlicher Belange vom 29.04.2019 bis 11.06.2019 

(gem. § 4 Abs. 2 BauGB, § 3 Abs. 2 BauGB, § 4a Abs. 2 BauGB) 

zum Bebauungsplan und den Örtlichen Bauvorschriften  

 

„GEWERBEGEBIET SOL – 6. ÄNDERUNG UND 

ERWEITERUNG“, Entwurf vom 03.12.2018/19.02.2019 

 

des Zweckverband Gewerbepark SOL (Stadt Holzgerlingen, Gemeinde Weil im Schönbuch) 
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Folgende Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange wurden angeschrieben: 

Nr. Name Schreiben vom 

1 Landratsamt Böblingen 06.06.2019 

2 Regierungspräsidium Stuttgart 05.06.2019 

3 Verband Region Stuttgart 04.06.2019 

4 Regierungspräsidium Freiburg – Abteilung 9, Landesamt für  Geologie, Rohstoffe und Bergbau 23.05.2019 

5 Handwerkskammer Region Stuttgart 20.05.2019 

6 IHK Region Stuttgart – Bezirkskammer Böblingen  

7 Zweckverband Wasserversorgung Ammertal-Schönbuchgruppe 09.05.2019 

8 Gruppenklärwerk – Bürgermeisteramt Schönaich  

9 Polizeipräsidium Ludwigsburg 07.05.2019 

10 Deutsche Telekom AG, T-Com, TINL Südwest, PTI 21  

11 Netze BW GmbH  

12 Amprion GmbH 14.05.2019 

13 Westnetz GmbH  

14 Unitymedia Kabel BW 17.05.2019 

15 E-Plus Mobilfunk GmbH & Co.KG – Geschäftsstelle Süd  

16 O2 – Regionalbetrieb Süd 28.05.2019 

17 Zweckverband Schönbuchbahn  

18 Bürgermeisteramt Hildrizhausen 02.05.2019 

19 Bürgermeisteramt Altdorf  

20 Gemeinde Ehningen 09.05.2019 

21 Gemeinde Weil im Schönbuch 07.05.2019 

 
22 Stadt Holzgerlingen  

23 Gemeindeverwaltungsverband Holzgerlingen (Straßenverkehrsbehörde)  

24 Bundesnetzargentur  

 

Von der Öffentlichkeit sind keine Stellungnahmen eingegangen. 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Immissionsschutz 

Auf die Stellungnahme vom 18.12.2019 wird verwiesen. Diese ist 

nachfolgend zur Information samt Zwischenabwägung nochmals 

aufgeführt.  

 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine weiteren Anregungen 

oder Bedenken bestehen.  

 

Naturschutz 

s.u. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

zu 1 

 

 

Ein gleichartiger Ausgleich für den Eingriff in Flächen des 

landesweiten Biotopverbunds ist rechtlich nicht erforderlich, die 

Biotopverbundplanung muss jedoch bei Eingriffen berücksichtigt 

werden. Das ist geschehen, indem in der Ausgleichskonzeption im 

vorliegenden Fall drei Maßnahmen enthalten sind, die den 

landesweiten Biotopverbund mittlerer Standorte und speziell den 

Streuobstwiesen dienen (AM1 Patenbaumprojekt, AM2 Neuanlage 

Streuobst Bebelsberg, AM 5 Obstbaumallee Golfclub Schönbuch). 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass der „Ausgleich vom 

Ausgleich“ erbracht wird.  

Auf die untenstehende Stellungnahme der Wasserwirtschaft/ Boden-

schutz mit entsprechendem Abwägungsvorschlag wird verwiesen.  

Die vorgesehene Dachbegrünung erfolgt unter Verwendung von 

gebietsheimischen Mager-, Trocken- und Sedumrasenarten und geht 

damit deutlich über eine Standard-Dachbegrünung hinaus. Ziel ist die 

Entwicklung bunt blühender, rasenbildender Bestände, die einen 

hohen ökologischen Wert entfalten und wichtige Lebensräume und 

ein vielfältiges Nahrungsangebot in erster Linie für Insekten und in 

Folge für Vögel entstehen lassen. Der pauschale Bewertungsansatz 

mit lediglich 4 Ökopunkten (ÖP), der auch für eine Dachbegrünung 

nur mit Sedumarten gilt, ist daher nicht gerechtfertigt. Der Ansatz von 

4 ÖP gilt zum Vergleich z.B. auch bei einem Zierrasen und ein 

Grasweg erreicht 6 ÖP. Der Ansatz von 8 ÖP liegt noch deutlich unter 

dem einer Magerwiese (21 ÖP), einer mesophytischen 

Saumvegetation (19 ÖP) oder einer Fettwiese mittlerer Standorte (13 

ÖP), während die Lebensraumfunktionen der genannten Biotoptypen 

zumindest in Teilen übernommen werden. Mit der festgesetzten 

hohen Biotopqualität der Dachbegrünung soll ein Beitrag in den 

Bemühungen gegen das Artensterben geleistet werden. Der 

Bewertungsansatz von 8 ÖP ist somit fachlich gerechtfertigt. 

Das Artenschutzgutachten wird mit einer Begründung zur 

Abschichtung ergänzt. Die angesprochene Abbildung wird 

ausgetauscht. Hierbei handelt es sich um eine nachrichtliche bzw. 

redaktionelle Änderung, die inhaltlich keinen neuen Sachverhalt 

darlegt und somit zu keiner erneuten Offenlage führt.   

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

Kenntnisnahme 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berücksichtigung 

 

 



Zweckverband Gewerbepark SOL Abwägungstabelle 

Bebauungsplan und Örtliche Bauvorschriften „Gewerbepark SOL – 6. Änderung und Erweiterung“ 5/42 

 

 

Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

Eine Sicherung der Maßnahmen über einen öffentlich-rechtlichen 

Vertrag findet statt.  

Landwirtschaft 

Auf die Stellungnahme vom 18.12.2019 wird verwiesen. Diese ist 

nachfolgend zur Information samt Zwischenabwägung nochmals 

aufgeführt.  

Die digitale Flurbilanz basiert inhaltlich zu großen Teilen auf der 

Bodenschätzung bzw. auf den Bewertungen der Bodenfunktionen. 

Diese wurden im Planungsgebiet für die Natürliche Bodenfrucht-

barkeit (landwirtschaftliche Bonität der Böden) überwiegend als mittel 

eingestuft. Da die Fläche ausschließlich als Grünland bzw. 

Streuobstwiese genutzt wird, wird die Bedeutung für die 

Landwirtschaft in derselben Stufe (mittel) gesehen. Die Betroffenheit 

der Landwirtschaft kann deshalb anhand der Bodenfunktionen 

eingeschätzt werden.   

Die Ausführungen zu den Maßnahmen werden zur Kenntnis 

genommen. 

 

 

Berücksichtigung 

 

 

Kenntnisnahme 

 

Kenntnisnahme, 

keine Änderung 

erforderlich 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 



Zweckverband Gewerbepark SOL Abwägungstabelle 

Bebauungsplan und Örtliche Bauvorschriften „Gewerbepark SOL – 6. Änderung und Erweiterung“ 6/42 

 

 

Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

zu 1 

 

Die Ausführungen zu den Maßnahmen werden zur Kenntnis 

genommen. Dies betrifft die Ausführung, nicht direkt den 

Bebauungsplan. Die Beachtung der Anregung findet im Zuge der 

Ausführung statt.  

Die Ausführungen zu den Maßnahmen werden zur Kenntnis 

genommen. Dies betrifft die Ausführung, nicht direkt den 

Bebauungsplan. Die Beachtung der Anregung findet im Zuge der 

Ausführung statt.  

Wasserwirtschaft 

Bodenschutz 

Der dargelegte verbleibende Ausgleichsbedarf (S. 42 Umweltbericht) 

wird durch planexterne Maßnahmen kompensiert. Zur Deckung des 

nach Anrechnung der Vermeidungsmaßnahmen verbleibenden 

Kompensationsbedarfs werden Ökopunkte aus den Ökokonten der 

Stadt Holzgerlingen und der Gemeinde Weil im Schönbuch 

herangezogen. Zusätzlich wird mit der Förderung des Braunen 

Eichenzipfelfalters durch Waldumbaumaßnahmen eine weitere 

Maßnahme umgesetzt, aus der Ökopunkte für die Kompensation des 

vorliegenden Eingriffs herangezogen werden. Unter Berücksichtigung 

dieser Maßnahmen kann der mit dem Bebauungsplan verbundene 

Eingriff vollständig kompensiert werden. 

Ein Oberbodenkonzept ist in der Ausgleichskonzeption des 

Umweltberichts nicht vorgesehen, da die Bebauung einzelner 

Teilgrundstücke noch nicht abzusehen ist. Die Verwertung des 

Oberbodens wird im Zuge einzelner Bauvorhaben geprüft.   

Straßenbau 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass von Seiten des Amtes für 

Straßenbau keine Bedenken gegen den Bebauungsplan bestehen.  

Der nebenstehende Hinweis zum Knotenpunkt an der Bundesstraße 

B 464 wird zur Kenntnis genommen, dies ist jedoch nicht Gegenstand 

des vorliegenden Bebauungsplans. Hierbei handelt es sich um eine 

Bundesstraße (B464), nicht um eine Gemeindestraße.  Planungen 

des Straßenbauamt Böblingen zur Voll-Beampelung des 

Knotenpunktes sind vorgesehen.  

Berücksichtigung 

 

 

Berücksichtigung 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

Zu 1 

 

 

Schreiben des Landratsamt Böblingen vom 18.12.2017 und 

Zwischenabwägung zur Information nochmals beigefügt. 

 

 

Schreiben des Landratsamt Böblingen vom 18.12.2017 und 

Zwischenabwägung zur Information nochmals beigefügt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 

 

Naturschutz 

 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

Der Umweltbericht (inkl. Pflanzliste sowie Eingriffs- / Ausgleichsbilanz 

und notwendige Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen) sowie 

das Artenschutzgutachten werden erstellt und dem Bebauungsplan-

Entwurf als Anlage beigefügt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

Kenntnisnahme/ 

Berücksichtigung 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

Zu 1 

 

 

 

 

 

Immissionsschutz 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Ein entsprechender 

Hinweis wird in die Bebauungsplan-Begründung unter Kapitel 3.2 

aufgenommen. 

 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  

 

Landwirtschaft 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

 

Die landwirtschaftlichen Belange sind bereits in der Bebauungsplan-

Begründung (Kapitel 2.4) enthalten. Die landwirtschaftliche 

Betroffenheit wird zudem in den Umweltbericht aufgenommen und 

abgearbeitet. 

 

Der Umweltbericht zum Bebauungsplan enthält bezüglich der 

nebenstehend aufgeführten Thematik das Kapitel 1.3.3 

„Kompensationsmaßnahmen im Plangebiet: „Ausgleich vom 

Ausgleich“ bzw. Kapitel 2.3, auf dieses wird verwiesen. Darin heißt es 

u.a. „Die Datenlage ergibt, dass die Darstellung als „Vermeidungs- 

und Ausgleichsflächen“ überwiegend bereits aus dem ersten 

Bebauungsplan „Gewerbepark SOL“ vom 21.02.1997 stammt.“ „Im 

Bereich der genannten Maßnahmenflächen innerhalb des 

Geltungsbereichs der 6. Änderung und Erweiterung erfolgt die 

Ermittlung des Kompensationsbedarfs für den vorliegenden Eingriff 

zum einen anhand der tatsächlich vorhandenen Biotope (vgl. Kap. 

2.1). Hinzu kommt ein zusätzlicher Kompensationsbedarf für den 

erforderlichen „Ausgleich vom Ausgleich“. Die Methodik der Eingriffs-

Ausgleichs-Bilanzierung zum Bebauungsplan „Gewerbepark SOL“ 

(sowie zur 1.-3. Erweiterung) orientiert sich am „Stuttgarter Modell“, so 

dass kein direkter Vergleich mit der vorliegenden  

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

Berücksichtigung 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

Bewertung in Form von Ökopunkten möglich ist. Dennoch lassen die 

angestrebten Biotopstrukturen einen Vergleich zu. Die 

Vorgehensweise und die Ergebnisse der Ermittlung des zusätzlichen 

Kompensationsbedarfs können Kap. 2.3 entnommen werden.“ „Die 

zusätzlich zum in Kapitel 2.1 ermittelten Ausgleichsbedarf zu 

erbringende Kompensationsleistung für den „Ausgleich zum 

Ausgleich“ liegt somit bei 79.230 Ökopunkten.“ 

 

Wasserwirtschaft 

 

Abwasser- / Niederschlagswasserbeseitigung 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

 

Bodenschutz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

Zu 1 

 

 

 

 

 

Der Umweltbericht wird - unter Heranziehung der nebengenannten 

Arbeitshilfe und Leitfaden - erstellt und dem Bebauungsplan-Entwurf 

als Anlage beigefügt. 

 

Maßnahmen der Eingriffsminderung zum Schutzgut Boden und 

geeignete Ausgleichs-/ Kompensationsmaßnahmen werden 

angegeben.  

 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

 

Die folgenden Hinweise werden in den Bebauungsplan-Textteil unter 

Hinweise, Kapitel C2, aufgenommen.  

 

 

 

s.o. 

 

 

 

Altlasten 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

 

Grundwasserschutz 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

 

 

Berücksichtigung 

 

 

Berücksichtigung 

 

 

Kenntnisnahme 

 

Berücksichtigung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

Zu 1 

 

 

 

 

 

 

Oberirdische Gewässer 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

 

Straßenbau 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raumordnung 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass aus raumordnerischer Sicht 

keine Bedenken gegen den Bebauungsplan bestehen.  

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

Auf die Stellungnahme vom 18.12.2017 wird verwiesen. Diese ist 

nachfolgend mit Zwischenabwägung zur Information nochmals 

beigefügt.  

Es ist vorgesehen, die Änderung des Flächennutzungsplans zeitnah 

weiterzuführen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

Kenntnisnahme 

Kenntnisnahme 

 

Berücksichtigung 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

Zu 2 

 

 

 

 

 

 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die Beteiligung fand 

bereits mit aktuellem Formblatt statt.  

  

  

  

Dem Regierungspräsidium wird nach Inkrafttreten eine Mehrfertigung    

in digitaler Form (pdf-Datei) zugeschickt.     

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

Berücksichtigung 

 

 

 

 

Berücksichtigung 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

2 

 

Schreiben des Regierungspräsidium Stuttgart vom 18.12.2017 und 

Zwischenabwägung zur Information nochmals beigefügt. 

 

 

Schreiben des Regierungspräsidium Stuttgart vom 18.12.2017 und 

Zwischenabwägung zur Information nochmals beigefügt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

 

Raumordnung 

 

Die Hinweise und Ausführungen werden zur Kenntnis genommen und 

in die Bebauungsplan-Begründung (Kapitel 2.1) aufgenommen. 

 

Die Festsetzung im Bebauungsplan sieht nun einen Ausschluss von 

Einzelhandelsbetrieben vor, mit der Ausnahme von dem 

Gewerbebetrieb in Grundfläche und Baumasse untergeordnete 

Einzelhandelsverkaufsflächen an der Stätte der Produktion für dort 

produzierte Waren, wenn die Größe der Verkaufsfläche 200 m² nicht 

überschreitet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

Berücksichtigung 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

Zu 2 

 

 

 

 

 

 

Die Hinweise und Ausführungen werden zur Kenntnis genommen und 

in die Bebauungsplan-Begründung (Kapitel 2.1) aufgenommen. 

 

 

 

 

Die Hinweise und Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.  

 

 

 

 

Die Hinweise und Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.  

 

Umwelt – Naturschutz: 

 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.  

 

Die Belange des Biotopverbundes werden im Umweltbericht 

berücksichtigt sowie in die Begründung zum Bebauungsplan unter 

Kapitel 3.3 aufgenommen.  

Das Plangebiet liegt laut Karte der LUBW innerhalb der Kernfläche und 

des Kernraums. 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

Kenntnisnahme  

 

Berücksichtigung 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

Zu 2 

 

 

 

 

 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. Ein 

artenschutzrechtliches Gutachten wird durch einen Fachgutachter bis 

zum Entwurf erarbeitet. Dieses wird dem Bebauungsplan-Entwurf als 

Anlage beigefügt. Die Ergebnisse des Gutachtens werden in den 

Umweltbericht sowie den Bebauungsplan einfließen.   

Die untere Naturschutzbehörde (LRA Böblingen) wurde im Zuge der 

frühzeitigen Beteiligung bereits ebenfalls beteiligt (siehe 

Stellungnahme Nr. 1). 

 

 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

Dem Regierungspräsidium wird nach Inkrafttreten eine Mehrfertigung   

in digitaler Form (pdf-Datei) zugeschickt.    

 

 

 

 

Kenntnisnahme / 

Berücksichtigung 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

Berücksichtigung 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass der Planung keine Ziele der 

Regionalplanung entgegenstehen.  

Über den Eintritt der Rechtskraft wird der Verband Region Stuttgart 

informiert.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

Berücksichtigung 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auf die Stellungnahme vom 29.11.2017 wird verwiesen. Diese ist zur 

Information mit Zwischenabwägung zur Information nachfolgend 

nochmals aufgeführt.  

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine weiteren Anmerkungen 

vorgebracht werden.  

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 



Zweckverband Gewerbepark SOL Abwägungstabelle 

Bebauungsplan und Örtliche Bauvorschriften „Gewerbepark SOL – 6. Änderung und Erweiterung“ 19/42 

 

 

Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

Zu 4 

 

Schreiben des Regierungspräsidium Freiburg, Landesamt für Geologie, 

Rohstoffe und Bergbau vom 29.11.2017 und Zwischenabwägung zur 

Information nochmals beigefügt. 

 

 

Schreiben des Regierungspräsidium Freiburg, Landesamt für 

Geologie, Rohstoffe und Bergbau vom 29.11.2017 und 

Zwischenabwägung zur Information nochmals beigefügt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

s.u. 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

Zu 4 

 

 

Geotechnik 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und die 

Bebauungsplan-Unterlagen entsprechend ergänzt (siehe u.a. 

Bebauungsplan-Textteil unter Kapitel C3 und Bebauungsplan-

Begründung unter Kapitel 6.2).  

Aufgrund der Stellungnahme ist ein Baugrund-/Hydrogeologisches 

Gutachten erstellt worden („Baugrunduntersuchung, BV 6. 

Erweiterung Gewerbegebiet „Sol“ in Holzgerlingen, 

Untersuchungsbericht Nr. 180103, Büro für Geologie und 

Umweltfragen (BGU), Deckenpfronn, 03. Mai 2018“) und liegt dem 

Bebauungsplan als Anlage bei, auf dieses wird verwiesen. 

 

In einer ergänzenden Stellungnahme des Büro für Geologie und 

Umweltfragen (BGU), Deckenpfronn, vom 07.06.2018 wird folgendes 

ausgeführt: 

„Das zur Erweiterung vorgesehene Areal wurde geotechnisch 

untersucht. Die Ergebnisse wurden in unserem Untersuchungsbericht 

Nr. 180103 vom 03.05.18 vorgestellt. Das Areal ist aus geotechnischer 

Sicht generell als bebaubar einzustufen.   

Das im Nordosten gelegene Teilbaufeld reicht an die Hangkante 

heran. Die Herstellung einer zur Erschließungsstraße niveaugleichen 

Planie setzt eine Auffüllung voraus, die eine Höhe von 5,4 m betragen 

wird. Dies bedeutet eine erhebliche Lastbeaufschlagung der 

Hangkante. Zu beachten ist, dass sich im Norden ein rutsch- und 

kriechgefährdeter Hang anschließt. Daraus ergibt sich eine erhöhte 

Empfindlichkeit der Hangkante, die ggf. Sicherungsarbeiten in Form 

einer aufgelösten Bohrpfahlwand erforderlich macht. Da es sich 

hierbei um eine objektbezogene Maßnahme handelt, sind die hierzu 

erforderlichen Baugrunduntersuchungen objektbezogen seitens der 

oder des Bauherren erforderlich.   

Aus geotechnischer Sicht wird angeraten, einen diesbezüglichen 

Passus für das nordöstliche Teilbaufeld in den Bebauungsplan 

aufzunehmen.“ 

 

 

Kenntnisnahme / 

Berücksichtigung 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

 

Auf die ergänzende Stellungnahme des Büro für Geologie und Um-

weltfragen (BGU), Deckenpfronn, vom 07.06.2018 wird verwiesen. 

Diese ist dem Bebauungsplan als Anlage beigefügt. Eine 

entsprechende Festsetzung wird in den Bebauungsplan 

aufgenommen.  
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

Zu 4 

 

 

 

Boden  

Keine Anregungen 

 

Mineralische Rohstoffe 

Keine Anregungen 

 

Grundwasser 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und in die Bebauungsplan-

Unterlagen aufgenommen. 

Keine Anregungen. 

 

Bergbau 

Nicht berührt, keine Anregungen 

 

Geotopschutz 

Keine Anregungen 

 

Allgemeine Hinweise 

 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen 

 

Kenntnisnahme. Keine Eintragungen im Geotop-Kataster für das 

Plangebiet. 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

Kenntnisnahme 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

Zu 4 

 

 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

 

1.Übermittlung von digitalen Planflächen  

 

Die Bebauungsplandaten können im pdf-Format übermittelt werden.  

Dem Regierungspräsidium Freiburg – Landesamt für Geologie, 

Rohstoffe und Bergbau wird nach Inkrafttreten des Bebauungsplans 

ein Exemplar der Planunterlagen in digitaler Form (pdf-Format) 

überlassen.  

 

2. Dokumentation der Änderungen bei erneuter Vorlage  

Veränderungen werden nicht kenntlich gemacht. Dies sieht das 

BauGB zu den bislang erfolgten Verfahrensschritten nicht vor. Im Zuge 

einer erneuten Offenlage nach § 4a Abs. 3 BauGB kann eine 

Kenntlichmachung der Änderungen erfolgen. 

 

3. Informationen zur weiteren Einbindung des LGRB in das 

laufende Verfahren  

Von einer weiteren Übermittlung von Unterlagen wird abgesehen.  

 

4. Einheitlicher E-Mail-Betreff  

Aufgrund der unterschiedlichen Wünsche der Behörden und 

sonstigen Träger öffentlicher Belange, die diesbezüglich im Raum 

stehen, kann der Anregung nicht entsprochen werden, da eine 

Vereinheitlichung nicht möglich ist. 

 

5. Hinweis auf Datenschutz  

Kenntnisnahme 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

Zu 4 

 

 

 

6. Anzeigepflicht für Bohrungen  

Kenntnisnahme 

 

 

Allgemeine Hinweise auf Informationsgrundlage des LGRB  

Kenntnisnahme   

 

A. Bohrdatenbank 

Kenntnisnahme 

 

B Geowissenschaftlicher Naturschutz   

Kenntnisnahme. Keine Eintragungen im Geotop-Kataster für das Plan-  

gebiet. 

 

C Weitere im Internet verfügbare Kartengrundlagen   

Kenntnisnahme 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

5 

Handwerkskammer Region Stuttgart 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme, dass die Handwerkskammer Region Stuttgart keine 

Bedenken oder Anregungen zum Bebauungsplan hat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

7 

Zweckverband Wasserversorgung Ammertal-Schönbuchgruppe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme, dass der Zweckverband Ammertal-Schönbuch-

gruppe nicht von dem Bebauungsplan betroffen ist und keine 

Bedenken bestehen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

9 

 

Polizeipräsidium Ludwigsburg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme, dass von Seiten des Polizeipräsidiums Ludwigsburg 

dem Gewerbegebiet verkehrstechnisch nichts entgegensteht.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

12 

Amprion GmbH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auf die Stellungnahme vom 16.11.2017 wird verwiesen. Diese ist 

nachfolgend mit zugehöriger Zwischenabwägung zur Information 

nochmals beigefügt. 

 

Kenntnisnahme, dass gegen einen Satzungsbeschluss zur 

Bebauungsplanung keine Bedenken bestehen.  

 

Bezüglich weiterer Versorgungsleitungen wurden die zuständigen 

Unternehmen beteiligt.  

 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen und 

gegebenenfalls zukünftig für Anfragen zu Leitungsauskünften 

verwendet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

Berücksichtigung 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

Zu 

12 

 

Schreiben der Amprion GmbH vom 16.11.2017 und Zwischenabwägung 

zur Information nochmals beigefügt. 

 

 

Schreiben der Amprion GmbH vom 16.11.2017 und 

Zwischenabwägung zur Information nochmals beigefügt. 

 

 

 

 

 

 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  

 

Bezüglich weiterer Versorgungsleitungen wurden die zuständigen 

Unternehmen beteiligt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

Berücksichtigung 

 



Zweckverband Gewerbepark SOL Abwägungstabelle 

Bebauungsplan und Örtliche Bauvorschriften „Gewerbepark SOL – 6. Änderung und Erweiterung“ 30/42 

 

 

Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme, dass im Planbereich Versorgungsanlagen der 

Unitymedia BW GmbH liegen und ein grundsätzliches Interesse an 

der Erweiterung des glasfaserbasierten Kabelnetzes in 

Neubaugebieten besteht.  

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. Eine weitere 

Beteiligung am Bebauungsplanverfahren findet nicht statt, da als 

nächster Verfahrensschritt der Satzungsbeschluss folgt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 
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Beschluss-

empfehlung 

 

16 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die im Zuge der frühzeitigen Beteiligung eingegangenen 

Stellungnahme der Telefonica Germany GmbH & Co.OHG 

(nachfolgend aufgeführt) enthält bereits Aussagen zu den 

Richtfunkverbindungen sowie den Korridoren. Diese in den 

Bebauungsplan-Textteil unter C13 sowie in die Bebauungsplan-

Begründung Kapitel 5.3 aufgenommenen Informationen werden 

bezüglich der nebenstehenden Richtfunkverbindung nachrichtlich 

ergänzt.  

Im Bebauungsplan sind eine maximale Gebäudehöhe bzw. maximale 

Firsthöhe von 11,0 m festgesetzt (inkl. einer Überschreitung von 

3,0 m auf max. 20 % der jeweiligen Gebäudegrundfläche durch 

technisch bedingte Aufbauten).  

Auf die Stellungnahme der Telefonica Germany GmbH & Co.OHG 

vom 28.11.2017 wird verwiesen. Diese ist nachfolgende zur 

Information mit Zwischenabwägung nochmals beigefügt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

Zu 

16 

 

 

s.o. 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

Zu 

16 

 

 

 

s.o. 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

Zu 

16 

 

 

 

 

 

s.o. 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

Zu 

16 

 

Schreiben der Telefonica Germany GmbH & Co.OHG vom 28.11.2017 und 

Zwischenabwägung zur Information nochmals beigefügt. 

 

 

 

Schreiben der Telefonica Germany GmbH & Co.OHG vom 28.11.2017 

und Zwischenabwägung zur Information nochmals beigefügt. 

Ein Hinweis auf die Richtfunktrassen bzw. die max. Bauhöhe wird in 

die Bebauungsplan-Unterlagen aufgenommen (Bebauungsplan-

Begründung Kapitel 5.3, Bebauungsplan-Textteil Kapitel C11) 

aufgenommen (siehe auch nachfolgende Stellungnahme der 

Telefonica O2 (Stellungnahme Nr. 16)). 

Auf den nachfolgend aufgeführten Schriftverkehr mit der Telefonica O2 

und die ergänzende Stellungnahme (Mail vom 05.12.2017) wird 

verwiesen: 

 

 

 

 

Berücksichtigung 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

Zu 

16  

 

 

Antwort Telefonica O2 (Mail vom 05.12.2017): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme / 

Berücksichtigung 
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Träger öffentlicher Belange 
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Beschluss-

empfehlung 

 

Zu 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

s.o. 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 
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Beschluss-

empfehlung 

 

Zu 

16  

 

 

s.o. 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 
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Beschluss-

empfehlung 

 

Zu 

16  

 

 

s.o. 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme, dass die Belange der Gemeinde Hildrizhausen nicht 

berührt werden und keine Anregungen oder Bedenken vorgebacht 

werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 
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Beschluss-

empfehlung 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme, dass die Belange der Gemeinde Ehningen nicht 

berührt werden und keine Anregungen oder Bedenken vorgebacht 

werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 
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empfehlung 

 

21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme, dass die Belange der Gemeinde Weil im Schönbuch 

nicht berührt werden und keine Anregungen zur Planung vorgebacht 

werden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 


